
Gesetzund Vrrorduungs-blul
für das

Königreich Bayern.

 45.
München, den 29. November 1889.

ZInhalt:
Königlich Allerhöchste Eutschließung vom 27. November 1889, die Verlängerung des Landtages betr.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Verlängerung des Landtages betr.

Im Namen Feiner Masestät des Königs.

Zuitpol!.
"on Gottes Gnaden Böniglicher Pring von Gayern,

Begent.

AUnseren Gruß zuvor, Liebe und Getreue!

Wir finden Uns bewogen, die nach Vorschrift des Tit. VII §. 22 Abs. 3 der Ver-
fassungs-Urkunde zu Ende gehende Dauer der Sitzungen des gegenwärtig versammelten
Landtages bie zum 31. Januar des nächsten Jahres zu verlängern.
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